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Die Kartelle und die deutsche Wirtschaftsordnung
Prof. Dr. Wilhelm Andreae, Gießen

. DAS KARTELLVERBOT 
ALS FOLGE GESETZGEBERISCHER SCHWIERIGKEITEN .

Der Streit um die deutschen Kartelle betrifft die 
grundsätzlidie Neuordnung der deutsdien W irt

sdiaft und erfordert daher eine grundsätzlidie Be
traditung und Entsdieidung. W ährend die neoliberalen 
V ertreter der Verkehrswirtsdiaft und der „perfect 
competition" die Institution der Kartelle mit: der 
freien M arktw irtsdiaft für unvereinbar erklären, hält 
die weniger gesdilossene Front v ieler anderer Fadi- 
w issensdiaftler und der m eisten W irtsdiaftspraktiker 
die vollkommene W ettbewerbswirtschaft für eine 
Utopie und m ödite daher ein K o m p r o m i ß  sdiließen 
zwisdien M arktfreiheit und M arktorganisatiön, so daß 
der M arkt teils durdi den Staat, teils durdi die Träger 
der w irtsdiaftlidien Selbstverwaltung und damit auch 
durdi die Kartelle zu organisieren sei.
Beide Parteien sind m iteinander einig in der Ab- ‘ 
lehnung der staatlidien Verwaltungswirtsdiaft, in ''der 
Bejahung des W ettbewerbs und in der Anerkennung 
der privatw irtsdiaftlidien Initiative als produktive 
Kraft. N ur m adien die Kartellgegner keinen Unter
sdiied zwisdien der staatlidien Planwirtsdiaft und 
der W irtsdiäftsordnung durch ' Selbstverwaltungs
organe, weshalb sie diese aufheben und völlig aus
schalten wollen, um zugleich die staatliche W irt
schaftspolitik so weit wie möglich auf ‘die nur n e g a 
t i v e  Aufgabe der Beseitigung aller wirtschaftlichen 
Machtstellungen einzuschränken. Allerdings ver
kennen die Neoliberalen nicht die Unmöglichkeit, 
dieses Ziel mit einem Schlage zu erreichen, und lassen 
daher gewisse Ausnahmen vom grundsätzlichen Kar
tellverbot zu, zum mindesten für eine Übergangszeit. 
Darüber hinaus wollen sie die natürlichen und staat
lichen Monopole bestehen lassen und die fraglichen 
nicht-staatlichen Monopole nur der öffentlichen Auf
sicht durch das zu schaffende Mohopolamt ■ unter
werfen.
Dieser neoliberale Standpunkt, der sich vom liberalen 
laissez-faire dadurch unterscheidet, daß nach ihm der 
freie W ettbewerb nicht von selbst sich bilden, son
dern durch den Kerberos Staat herbeigeführt werden 
soll, kommt im  „Entwurf eines Gesetzes gegen W ett
bewerbsbeschränkungen“ vom 22. Mai 1951 in einem 
grundsätzlichen Kartellverbot zum klaren Ausdruck. 
Dieser Entwurf ist im Novem ber vom Kabinett ver
abschiedet und dem Bundestag zugeleitet worden. 
Wie der Entwurf auf der Grundlage des Potsdamer 
Abkommens, das (im § 12) die Beseitigung von „Kar
tellen, Syndikaten, Trusts und anderen monopolisti
schen V ereinbarungen“ in Deutschland forderte, in

einem langen Lustruin mühevollen Ringens zustande
gekommen ist, d a rü b e r ' hat der Regierungsdirektor 
Dr. E. Günther, Bonn, in objektiver Form und mit 
größter Klarheit jüngst Rechenschaft gegeben *). Er 
betont in seinem Bericht u. a’, die Gefahr eines „gegen 
die natürliche Neigung der Beteiligten, der Schwierig
keiten durch solidarisches Handeln H err zu werden", 
zu w eitgehenden Verbotes; er erkennt die -Über
schätzung des W ettbewerbs gegenüber dem funk
tionsfähigen M arkt an )̂, weist andererseits hin auf 
■die W eltm arktlage und die Verknappung der Roh
stoffe, die Einfuhrschwierigkeiten, die Erfordernisse 
des Zahlungsbilanzausgleiches, die Kreditrestriktionen 
und auf das hierdurch ,¡hervofgerufene Bestreben, den 
A blauf-der M arktwirtschaft durch staatliche oder pri
vate Interventionen zü beeinflussen“ ®), legt aber das 
größte Gewicht auf d i e  g e s e t z g e b e r i s c h e n  
S c h w i e r i g k e i t e n ,  „die Grenzlinie zwischen der 
freien und der ,gebundenen Konkurrenz'" zu ziehen^), 
„den Begriff der ,wesentlichen W ettbewerbsbeschrän
kungen' (rule of reason!) juristisch k lar zu definie
ren" und „eine juristische klare Abgrenzung zwi
schen den M ärkten mit irreparabel unvollständiger 

' Konkurrenz und denen m it' freier ' Konkurrenz zu 
finden"«). • • .
W ér Günthers anschaulichen Bericht liest, wird viel
leicht von selbst zu dem Schluß kommen,- daß es 
einen M arkt ohne irgendwie „gebundene Konkur
renz“, ohne „wesentliche W ettbewerbsbeschränkun
gen“, ohne, „irreparabel unvollständige Konkurrenz“ 
nicht oder nui: als seltene Ausnahme gibt und daß, 
die gesetzgeberischen Schwierigkeiten, die G ünther, 

■ ohne jede theoretische Voreingenommenheit schildert, 
in dieser wirtschaftlichen -Tatsache ihren  Grund haben. 
W as der gewissenhafte und sachkundige Beobachter 
empirisch festgestellt hat, läßt sich aber' auch theo
retisch begründen:
Die néoliberaíe Behauptung, daß die W irtschaft allein 
durch die Preise gesteuert werden könne, widerspricht 
der Wirklichkeit des M arktwesens, weil alle Märkte, 
vom Wochenmarkt bis zur Börse, vom Gemischt- 
warenladeh bis zum Kaufhaus und Versandgeschäft, 
vom lokalen bis zum regionalen M arkt und Welt-
>) E., G ünther, Ent-wurf eines deu tsd ien  G esetzes gegen W ett- 
be-werbsbesdiränkungen. W irtsd iaft und W ettbew erb. Zeitschrift 
für W irtsd ia ftsred it und M arktorganisation . 1. Jahrg . 1. Heft, Nov. ' 
1951, S. 17-40.
2) Indem  er aus N öltings Rede vor dem Bundestag am 27. M ai 
1950 d ie W orte »nidit der .W ettbew erb ' sei das Kriterium, von 
dem aus die Lösung des Problem s erreicht w erden könne, son
dern der funktionsfähige M arkt“ hervorheb t; ebd. S. 20.
*) ebd.
*) ebd.
5) ebd. S. 31. ^
8) ebd. S. 32.

X I I / 13



A ndreae: K artelle  und W irtsd iaftsordnung

markt, vom Arbeitsm arkt bis zum W arenm arkt und 
Geld- und Kapitalm arkt organisiert sind als Einrich
tungen, an deren Zustandekommen und Organisation 
die öffentlidie Hand, Träger der •wirtsdiaftlidien 
Selbstverwaltung und die M arktparteien mitgewirkt 
haben und mitwirken, in versdiiedenem  Maß und 
Grad, aber stets unter Führung der auf den einzelnen 
M ärkten maßgebend auftretenden W irtsdiafter, Fabri
kanten und Händler, Lieferanten und Abnehmer, Pro
duzenten und letzten Konsumenten! übrigens ist das 
Gesagte nur eine kleine V eransdiaulidiung der Tat- 
sadie, die der heutigen opinio communis zugrunde 
liegt, daß vollkommene W ettbewerbswirtsdiaft und 
zentrale Verwaltungswirtsdiaft zwei nur gedadite, 
aber n id it zu verw irklidiende Idealtypen sind, polare 
Gegensätze, Grenzfälle, nützlidi für die Ordnung ab
strakten Denkens, aber unbraudibar für die Ordnung 
des wirklichen Wirtschaftslebens!
Es liegt unserer heutigen Zeit allzu nahe zu folgern, 
daß man darum einen Kompromiß schließen, »die prin
zipiellen Möglichkeiten, eine hochentwickelte Gesell- 
schaftswirtsdiaft entweder durch politische W illensent- 
sdieidung oder durch freie Verbrauchsentscheidung zu 
steuern“, zu einer » M i t t e l l ö s u n g “ vereinigen 
müsse )̂. Aber gerade dies halte ich gegenüber der 
radikalen Stellungnahme der Neoliberalen für ab
wegig. Denn das Streben nach einem unerreichbaren 
Ziel als wegbestimmendem Pol verleiht entschieden 
mehr Schwungkraft als die Verleugnung jeder rich
tunggebenden Norm. Vielleicht liegt gerade in diesem 
Radikalismus das Geheimnis des Erfolges, den die 
Neoliberalen, aber noch mehr die von ihnen bekämpf
ten M arxisten gehabt haben.
Im folgenden möchte ich versuchen zu zeigen, daß 
zwischen den beiden Polen eine erreichbare Wirklich
keit liegt, die, auf einer freilich unerreichbaren Idee 
beruhend, kein Kompromiß ist, sondern ein Ziel dar
stellt, das nicht w eniger eine unbedingte Entscheidung 
verlangt und keinen geringeren, jedoch einen frucht
bareren Einsatz aller Kräfte erfordert als die ge
nannten unvereinbaren Idole, während es kaum ge
sagt zu werden braucht, daß die g e s e t z g e b e 
r i s c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  die nach Günther 
zu dem grundsätzlichen Kartellverbot geführt haben, 
dieses in keiner W eise zu rechtfertigen vermögen.

DIE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT,
DIE NATÜRLICHEN KRÄFTE UND DAS GRUNDGESETZ

W ie der Bundeswirtschaftsminister oft und jüngst 
w ieder auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft selb
ständiger Unternehmer in Unkel am 22. September 
1951 betont hat, legt er den größten W ert darauf, die 
natürlichen Kräfte in der W irtschaft sich ungestört 
entfalten zu lassen. Es ist aber schwer einzusehen, 
warum nur der W ettbewerb, der, wie schon Proudhon 
gesagt hat, zu einer die Konkurrenz tötenden Kon
kurrenz führt — zu einer ruinösen Konkurrenz, in 
der die Großen die Kleinen verschlingen —, eine 
natürliche Kraft der W irtschaft sein soll, dagegen der 
wirtschaftsfriedliche Trieb, der die W irtschafter be-
’) G ünther, a . a. O ., S. 20.

wegt, sich zu gemeinsamem Vorgehen zu verbinden, es 
nicht sein sollte. Und noch schwieriger scheint es mir, 
die soziale M arktwirtschaft m it der asozialen ruinösen 
Konkurrenz zu vereinbaren. Offenbar spielen bei der 
Vorstellung vom idealen M arkt der vollkommenen 
Konkurrenz, vom W ettbew erb als allein treibender 
Kraft Erinnerungen an das »Natürliche Recht“ des 
Menschen, seine Lage so günstig wie möglich zu ge
stalten, mit, und im Sinne des naturrechtlichen Utilita
rismus das wohlverstandene Selbstinteresse, -der 
Eigennutz und der hpmo oeconomicus eine große 
Rolle. A ber diese individualistischen Lehren w ider
sprechen der Sozialpolitik, die gegenseitige Unter
stützung und Staatshilfe für die nach ih rer Stellung 
in der W irtschaftsgesellschaft schwächeren Glieder 
fordert. W ir haben schon Günthers Bedenken gegen 
ein Kartellverbot angeführt, das über »die n a t ü r 
l i c h e  Neigung der Beteiligten, der Schwierigkeiten 
durch solidarisches Handeln Herr zu werden", hin
weggehe.
Offenbar widerspricht aber das Kartellverbot dem in 
A rtikel 9 des Bonner Grundgesetzes verankerten  
Grundrecht, »zur W ahrung und Förderung der A rbeits
und W irtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bil
den". Jedenfalls darf nicht von vornherein unterstellt 
werden, daß die Kartelle zu den „Vereinigungen ge
hören, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Straf
gesetzen zuwiderlaufen", und es darf ihnen daher 
auch die Beweislast nicht zugeschoben werden. Eben
sowenig läßt sich ein Vorrang des W ettbewerbsrechtes 
vor dem Vereinigungsrecht konstruieren, und noch 
weniger erscheint es gerechtfertigt, die; Staatsmacht 
einseitig einzusetzen f ü r  die Entfaltung des natür
lichen W ettbewerbs und g e g e n  die Betätigung des 
sozialen Grundtriebes, der ebenso natürlich ist.
Ihrem W esen nach müßten die Gewerkschaften, die 
den freien W ettbew erb auf dem Arbeitsm arkt un ter
binden, das Angebot an Händen durch Streiks v e r
knappen und den Preis für die A rbeitsleistung über 
den Preis, der sich bei freiem W ettbew erb bilden 
würde, hinauftreiben, unter ein radikales Gesetz gegen 
a l l e  W ettbewerbsbeschränkungen fallen. Daß sie 
dem Kartellverbot nicht unterliegen, ergibt sich dar
aus, daß sie keine Unternehmen sind und daß die 
Arbeit „keine W are" ist. Die Ausnahme der Gewerk
schaften ist auch sinnvoll, weil die A rbeiter keine 
wirtschaftliche Machtstellung haben, sinnvoll aber nur 
solange, als dies auch für die Gewerkschaften gilt. 
Zweifellos sind dagegen die Genossenschaften Kar
telle, als welche sie auch das Schweizer Recht behan
delt. Man sieht daraus, daß ein absolutes Kartell
verbot dem natürlichen Grundrecht der W irtschafter,

■ „zur W ahrung und Förderung der Arbeits- und W irt
schaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden", so ent
schieden widersprechen würde, daß der Gesetzentwurf 
neben dem W ettbewerb doch auch die natürlichen 
Neigungen der W irtschafter zu solidarischem Handeln 
berücksichtigen mußte.
Nun sind aber die Kartelle als „Kinder der Not* ge
rade Vereinigungen zur Selbsthilfe und nicht etwa
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zur Ausbeutung des Konsumenten gesdiaffen. V iel
m ehr dienen sie u. a. audi dazu, kleinere und mittlere 
Unternehmer vor Aufsaugung durdi die überm äditigen 
Groß- und Riesenuntem ehmungen zu sdiützen. Ja, 
m an darf cum grano salis von ihnen ähnlidies sagen 
wie von den Genossensdiaften und den Gewerksdiaf
ten, nämlidi, daß ihre M itglieder sidi wegen ihrer 
sdiw ädien Stellung auf dem M arkte durdi solida- 
risdies Vorgehen geholfen haben. H ierdurdi ver
mögen sie freilidi eine w irtsdiaftlidie M aditstellung 
zu begründen, die sie dann wohl audi mißbraudien 
können. Diese M öglidikeit darf aber nidit als W irk
lid ikeit unterstellt werden, so daß m. E. das Kartell
verbot dem Grundgesetz w iderspridit ®).

PREISMECHANISMUS UND PREISSETZUNG

Der Entwurf will an die Stelle einer Verständigung 
über die Preise den „ M a r k t m e c h a n i s m u s “ 
setzen. Das w äre sehr zu begrüßen, wenn der Markt- 
medianismus das leisten könnte, was er nad i An
nahme der N e o l ib e r a ^  leisten soll, näm lidi eine un
fehlbare Steuerung der M arktvorgänge und durdi 
diese die Gestaltung der Erzeugung. Unterstellt wird 
hierbei tzweierlei:
1. daß das Gesetz von Angebot und N adifrage auf 
dem M arkt das jeweils bestehende V erhältnis von 
Erzeugung und V erbraudi rein quantitativ zu ob
jektivem, unzweideutigem Ausdrude bringe und
2. daß die auf dem idealen M arkt bei vollkommener 
Konkurrenz gebildeten Preise den Erzeugungsvorgang 
und -aufbau im Sinne des Ricardo’sdien Ausgleidis der 
Profitraten zwangsläufig bestimmten.
Beides ist falsdi:
Zu 1: Es gibt keinen Markt, auf dem einerseits das 
A ngebot und die Nadifrage n id it von Zufällen der 
jeweiligen Versorgung des M arktes und der oft 
ebenso zufälligen Kaufneigung abhingen, zwei Fak
toren, die Angebot und Nadifrage nidit als den Aus
drudi des gegebenen W irtsdiaftsaufbaus erscheinen 
lassen, weshalb sdion Adam Smith den natürlichen 
Preis und den aktuellen M arktpreis unterschieden hat. 
A ndererseits stellt jeder M arkt nur einen Ausschnitt 
aus der gesamten Menge der in einer Volkswirtschaft 
umgesetzten Güter dar — einen Ausschnitt, der als
•) Denn das G rundgesetz sd iließ t nur d ie .V erein igungen, deren  
Zwecke oder deren  Tätigkeit den  S trafgesetzen zuw iderlaufen, oder

* d ie  sldi gegen d ie  verfassungsm äßige O rdnung oder gegen den 
G edanken der V ölkerverständigung richten“ (Art. 9 (2) ) aus, sagt 
aber expressis verb is : .D as Recht, zur W ahrung und Förderung 
d er A rbeits- und W irtschaftsbedingungen V ereiniguiigen zu bilden, 
is t für jederm ann und für a l l e  Berufe gew ährleiste t. Abreden, 
d ie d ieses Recht einschränken oder zu behindefn  suchen, sind 
nicht w irksam , h ierauf gerichtete M aßnahm en sind rechtswidrig" 
(Art. 9 (3), vgl. A rt. 73 Z. 16). D agegen heißt es im Entwurf des 
W ettbew erbsgesetzes § .1: .V erträg e , d ie U nternehm en zu einem 
gem einsam en Zweck, sd iließen, und Beschlüsse von V ereinigungen 
vo n  U nternehm en sind unw irksam , so w eit sie  geeignet sind, d ie 
Erzeugnisse oder d ie M ark tverhältn isse  für den V erkehr mit 
W aren  oder gew erblichen Leistungen durch B ^chränkung  des 
W ettbew erbs zu beeinflussen. Dies g ilt nicht, sow eit eine  Erlaub
nis (für Krisen-, R ationalisierungs- und A ußenhandelskartelle) . . . 
e rte ilt ist." Der Entwurf macht also V ereinigungen, d ie nach dem 
G rundgesetz jederm ann zu bilden  das Recht hat, von einer Er
laubn is abhängig, ohne daß der Tatbestand, daß d ie K artelle  
.A breden  (sind), d ie d ieses Recht (.zu r W ahrung und Förderung 
d e r A rbeits- und W irtschaftsbedingungen V ereinigungen zu bilden") 
einschränken oder zu behindern  suchen . . vorlieg t. V ielm ehr 
sind ja  d ie K artelle  V ereinigungen zu diesem  Zweck und hindern  
niem and, solche V ereinigungen"'zu bilden; sondern  das tu t das 
K arte llverbo tl

organisierter M arkt immer mitbestimmt wird durch 
(Uejenigen Wirtschafter, die auf einem besonderen 
M arkte m iteinander handeln, z. B. als Erzeuger oder 
A nbieter bzw. Nachfrager von Geld und Kredit, von 
Erfindungen, von Verkehrsleistungen, von Ein- und 
Ausfuhrwaren, von Rohstoffen, Halbwaren, Fertig
waren, von letzten verbrauchsreifen Gütern und 
Leistungen, und von Arbeitsleistungen. Diese und 
andere Einzelmärkte stehen freilich in gegenseitiger 
Abhängigkeit, sind abgestuft, so daß es (nach der hier 
nicht zu behandelnden Ausgliederungsordnung) füh
rende und geführte M ärkte gibt, mit der Folge, daß 
z. B. der Verkauf eines Kupferkessels oder eines 
Aluminiumtopfes im Kramladen eines Dorfes für die 
Preisbildung sehr viel weniger bedeutet als die Preis
notierungen der Metallbörse. Es handelt sich also 
nicht um eine rein quantitative, sondern um eine ver
schiedene qualitative Auswirkung der auf den ein
zelnen M ärkten umgesetzten W arenmengen, die, wie 
z. B. die Arbitrage zeigt, auf den Börsen zur gleichen 
Zeit zu erheblich voneinander abweichenden Preisen 
führt.
Zu 2: Daß die so zustandegekommenen Preise die 
H ändler und die Erzeuger mit mathematischer Sicher
heit zur Einschränkung des Angebots und der Erzeu
gung veranlaßten, sobald das Angebot überwiegt, und 
zur Ausdehnung beider, sobald ein Teil der kauf
kräftigen Nachfrage unbefriedigt bleibt, ist eine grobe 

. Faustregel, der der sehr verwickelte Aufbau und 
Vorgang der Erzeugung keineswegs entsprechen. 
Schon die Beurteilung des Konjunkturverlaufs, in 
dessen verschiedenen Phasen den Preisen eine unter- 
schi^liche Bedeutung beigemessen wird, sodann und 
vor allem die verschiedene Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Erzeugungsstätten, der Grad ihrer Kapa
zitätsausnutzung und die damit zusammenhängende 
Kostenprogression oder -degression, ihre Kapital
ausstattung und Kreditfähigkeit, die Bereitschaft der 
Banken zur Kreditgewährung usw. führen zu jeweils 
ganz verschiedenen Reaktionen auf die „aktuellen 
Preise*, so daß von einer eindeutigen Bestimmung 
der Erzeugung durch die aktuellen Preise keine 
Rede ist.
Es ergibt sich also negativ, daß erstens die M arkt
preise kein eindeutiger Ausdruck der volkswirtschaft
lichen Gesamtlage sind und daß zweitens die Preise 
wegen der Unausgleichbarkeit der einzelnen Erzeu
gungsgrundlagen selbst bei denkbar vollkommenster 
und freiester Konkurrenz nicht zum Ausgleich der 
Profitraten führen. N ur durch organisatorische Maß
nahmen wie z. B. Gewinnverteilung, Kredithilfen und 
andere Subventionen, Steuerbegünstigungen oder -be- 
nachteiligungen (z. B. Progression, Sondersteuern 
usw.) kann hier ein gewisser Ausgleich erfolgen. 
W enn es also keinen Preismechanismus gibt — eben
sowenig wie, ja  noch weniger als einen Goldauto
matismus! — so müssen die Preise g e s e t z t  werden. 
Die Preissetzung ist in der Verkehrswirtschaft eine 
der wichtigsten Aufgaben der Unternehmer. Die Preise 
können aber, auch gesetzt werden von Selbstverwal-
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tuiigsorganen und sdiließlidi vom Staat. Grundlegend 
für eine W irtsdiaftsordnung ist zwar n id it allein, 
aber dodi audi, ja  zu einem großen Teile, w e r  die 
Preise setzt. Dean wenn audi eine Steuerung der 
W irtsdiaft allein durdi die Preise nidit möglidi ist, 

'so bedeutet dodi jeder gesetzte Preis auf jedem  
M arkte eine Entsdieidung, die je  nadi der Bedeutung 
der Märkte, auf denen zu diesem Preise mehr oder 
m inder widitige Umsätze Zustandekommen, die Set
zung w eiterer Preise und dam it audi die nadifolgende 
Erzeugung beeinflußt.-
Aus diesen Überlegungen folgt: 1. W enn der Staat 
die Preise setzt, so w ird der Unternehmer einer seiner 
w iditigsten Funktionen im W irtsdiaftsleben en t
kleidet und der Händler zum „Verteiler“ degradiert.
2. W enn Selbstverwaltungsorgane die Preise setzen, 
so sind sie von den W irtsdiaftern gesdiaffene Organe,

■ die die Preissetzung in deren A uftrag und nad i deren 
Besdilüssen vornehmen. Es ist also n id it so, daß die 
Unternehmer sidi durdi Preiskartellierung einer die 
W irtsdiaftsordnung bestimmenden oder wesentlidi 
mitbestimmenden Funktion begäben, vielm ehr sdiaffen 
sie sidi durdi diese Institution ein Organ, um ihren 
W illen durdizusetzen, nur daß die W illensbildung 
n id it mehr autonom erfolgt, sondern auf Grund einer 
Verständigung zu einer Preisabrede der Beteiligten 
führt *). 3. W enn der Staat die Preise setzt, so tu t er 
dies autonom, aber er kann sidi unter Umständen zur 
Dürdisetzung seines W illens audi der Kartelle, soge
nannter Zwangskartelle, bedienen — ein Fall, der von 
dem zweiten völlig untersdiieden ist, aber dodi mit 
ihm verw ediselt wird, w odurdi audi die freien Kar
telle mit einem ungereditfertigten Odium belastet 
werden

PREISABREDEN

Die vom Staat festgesetzten Hödistpreise sind zweifel
los eine Notmaßnahme, wie sie auf staatsw irtsdiaft- 
Ildiem Gebiet vor allem der Krieg, auf sozialpoliti- 
sdiem die Armut gewisser Bevölkerungssdiiditen, auf 
wirtsdiaftspolitisdiem  die Lage gewisser W irtsdiafts- 
zweige (z. B. Festpreise für landwirtsdiaftlidie Pro
duktionsm ittel oder für gewisse Energie- und Grund
stoffe wie Stahl, Eisen und Kohle) erfordert. Die 
Preisabreden kartellierter Unternehmen ergeben sidi 
dagegen aus deren privatw irtsdiaftlidien Belangen; 
insbesondere aus dem Streben, den Gefahren der 
ruinösen Konkurrenz zu begegnen. Es ist aber ein 
Irrtum, Preisabreden wegen ihres eigennützigen 
Motivs schon für schädlich zu erklären, wie es ja  
auch verfehlt wäre, die staatlidien M indestpreise 
wegen ihres volkswirtsdiaftliciien Anlasses scäion für 
nützlich zu halten. Vielmehr kommt es bei beiden auf 
die W irkungen an, die für die Volkswirtschaft bei 
diesen schlecht und bei jenen gut sein können.
*) vgl. Dr. A nton Sifcb, K arte llverbo t oder M ißbraudigesetz? 
(31. Jahrg . Heft 8 d ieser Z eitsd irift S. 26), der übersieht, daß 
staatlidhe Zwangsm aßnahm en im G egensatz zu Kartellbescblüssen 
n id it vo n  den  Ü nternehm ein  selb s t ausgehen, so daß d iese  a lle r
dings eine «sdiöpferisdie L eistung ' des U nternehm ers sein  können,* 
je n e  dagegen dem  U nternehm er »wenig Raum“ lassen .
‘•) vgl. Entwurf e iner Begründung zum G esetz gegen W ettbew erbs- 
besdiränkungen. A  V II. . • , ^

W as die Preisabreden der Kartelle betrifft, so liegt 
ihnen (im Gegensatz zu den von einzelnen U nter
nehm ern geforderten Preisen) eine Entscheidung zu
grunde, die den Belangen der an einem  Kartell be
teiligten Unternehmungen m ehr oder minder gerecht 
w erden muß, sonst könnte das Kartell ja  nicht Zu
standekommen. W enn dadurdi auch noch n id it die 
Belange der gesam ten Volkswirtschaft gew ahrt w er
den, so muß dodi die Preisabrede der M einung einer 
größeren Gruppe von Unternehmungen eines W irt
schaftszweiges entsprechen. Treten aber diese als 
Gruppe auf, so w erden sie gezwungen, als Gruppe 
mit anderen Gruppen zu verhandeln. Durch diese Hin
auswendung zu anderen, die z. B. als Lieferanten auf 
ihre Abnehmer angfewiesen sind, kommt in  die Preis
abreden ein Moment der Gegenseitigkeit hinein, eine 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls, gegen das frei
lich verstoßen werden, das aber um so weniger un
beachtet bleiben kann, je  umfassender die Kartelle 
werden, übrigens bedeutet allein schon die Tatsache, 
daß innerhalb des Kartells und zwischen den Kar
tellen  von sachverständigen Unternehm ern und Gre
mien verhandelt w erden muß, einen großen Unter
schied zu autonom en Preisfestsetzungen d e s ’’Staates 
oder zu freien Preisen einzelner Unternehmer.
An dieser Stelle pflegt nun immer die Vorstellung 
des Gruppenegoismus aufzutauchen. Daß der Grup
penegoismus gefährlicher als der Einzelegoismus sei, 
soll nicht geleugnet w erden; w ohl aber bestre ite ich, 
daß diese Verfallserscheinung, die vor allem beim 
Kampf um die Erhaltung absterbender Erzeugungs
formen, wie z. B. des Zunfthändwerks, vorkommt, im 
W esen des Verbändewesens begründet sei, w ie der 
Eigennutz im W esen des Einzelwirtschafters liegt. 
Vielmehr liegt es in der N atur der Verbände, dem 
privaten  Eigennutz Schranken zu setzen, worauf ich 
später noch zurückkommen werde.
Aus der Geschichte der Kartelle, die freilich zunächst 
ihre K inderkrankheiten haben durdimachen m üssen 
— eine Erscheinung, die ja  den A lters- und V erfalls
zeiten entspricht — ist bekannt, daß von den 1936 in 
Deutschland bestehenden rund 2200 Industriekartellen 
etwa 1800 Konditionenkartelle gewesen sind. Die 
branchenmäßige Festlegung der Verkaufsbedingurigen 
durch Konditionenkartelle stellt noch keine V erab
redung über die zu fordernden Preise dar, ist aber 
doch mehr als eine technische Erleichterung; vielm ehr 
bildet sie eine Grundlage für Preisabreden und das 
beinah unentbehrliche M ittel zur Überprüfung der von 
den kartellierten Unternehmern tatsächlich geforderten 
Preise. Schemata über die Zahlungsbedingungen, die 
Preisberechnung und die Zahlungsweise in bestimm
ten  W ährungen und Zahlungsmitteln (wie Wechsel 
oder Bargeld), über die Zahlungstermine und den ge
sam ten Zahlungsverkehr lassen sidi von K artellen aus 
der Praxis der einzelnen W irtschaftszweige und deren ■ 
Untergliederungen entwickeln, nicht aber vom Staat 
für den volkswirtschaftlichen Zahlungsverkehr im all
gem einen . aufsteljen. Jedenfalls könnte der Staat, 
w enn er mit Gesetzen und Verordnungen in all diese
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Einzelheiten hinabsteigen und diese den Bedürfnissen 
der einzelnen Branchen anpassen wollte, durch Zwang 
nichts Besseres erreichen, als was diese K artelle durch, 
freiwillige Selbstverwaltung geschaffen haben.
Mit der „Normung“ des Zahlungsverkehrs über
nehmen die Kartelle eine wichtige wirtschaftspolitische 
Aufgabe, indem sie die infolge unterschiedlicher Zah
lungsbedingungen undurchsichtigen Preise klar, und 
die unvergleichliA en Preise vergleichbar machen, was 
nicht w eniger im allgemeinen Interesse der Volks
wirtschaft als in dem der Preiskartelle liegt. Dies be
weist zugleich, daß der privatwirtschaftliche Beweg
grund zur Kartellierung durchaus nicht der volksw irt
schaftlichen Leistung der Kartelle zu widersprechen 
braucht, was nach Ansicht der Kartellgegner nur für 
den privaten Eigennutz gelten soll; ferner, daß diese 
von den Kartellen gelöste Aufgabe durch den W ett
bewerb nicht erfüllt wurde. Folglich würde die frag
liche Leistung nach Aufhebung aller Kartelle ent
weder ausfallen oder vom Staat übernommen wer
den müssen. So ergibt sich, wenigstens für den be
handelten Fall, daß die Zerschlagung der zwischen 
dem S taat und den Einzelwirtschaftern stehenden 
Zwischenglieder nicht zur angestrebten Freiheit aller 
W irtschafter führen kann, sondern in die staatliche 
Zwangswirtschaft zurückzuführen droht.
Die Preisabreden können in der Festlegung von 
Mindestpreisen, besonders wenn die V erkaufstätig
keit den Kartellmitgliedern genommen und einer 
Zentralstelle (Syndikat) übertragen wird, zu der 
Forderung überhöhter, für die Volkswirtschaft schäd
licher Preise führen. In diesem Umstand finden die 
Bekämpfer des Gruppenegoismus ihre Hauptstütze. 
Demgegenüber ist aber folgendes zu sagen:
Die eigentlichen Preiskartelle haben in W irklichkeit 
schon seit langem nicht m ehr zu einer Preisüber
höhung geführt. Abgesehen davon, daß die Preisstel
lung der Kartellmitglieder nicht nur durch die Vor
schreibung von M indestpreisen, sondern z. B. auch 
durch Mitteilungen, Empfehlungen, Richtpreise und 
das „Preismeldesystem" beeinflußt wird, kann der 
Gruppenegoismus bei der Labilität der Preiskartelle 
nicht gedeihen. Denn das Preiskartell ist auf dreifache 
W eise in  seinem Bestand bedroht: erstens durch den 
tatsächlichen Wettbewe^rb der vorhandenen Außen
seiter, zweitens durch den möglichen W ettbewerb 
neuer Außenseiter, die der überhöhte Preis hervor
ruft, drittens durch den innerhalb des Kartells fort
bestehenden W ettbewerb der Kartellmitglieder. Also 
diese drei Formen der effektiven, potentiellen und 
latenten Konkurrenz machen eine Preisüberhöhung, 
wenn nicht unmöglich, so doch unhaltbar. Hierzu 
kommt als W esentlichstes die schon beschriebene Not
wendigkeit, sich mit anderen Kartellen, insbesondere 
mit den Kunden über die Preise zu verständigen. 
Diese theoretischen Überlegungen werden durch Aus
führungen Dr. Bachmanns (der während mehr als 
zweier Dezennien G eneralsekretär des Weltalumi-
“ ) vgl. Dr. J . H. v. Brunn, U ntersudiung karte ll-b ildender V or
gänge. (31. Jahrg . Heft 4 d ieser Z eitsd irift S. 15.)

niumkartells war) erhärtet.. Dr. Bachmann hat nämlich 
auf der für die Kartellfrage epochemachenden Ragazer 
Tagung *̂) nicht nur auf die preisstabilisierende W ir
kung der Kartelle hihgewiesen, sonde’rn auch gesagt, 
daß ohne die von den Kartellen betriebene Preis
politik die Preise auf der W elt heute viel höher liegen 
würden, so z.B. für Aluminium um 70—100“/o, 
und vor allem betonte er, daß die maßgebenden 
M änner sich nicht von der Überlegung hätten leiten 
lassen, welche Preise maximal zu erzielen wären, 
„sondern—  mehr oder weniger bewußt von der Idee 
eines in  Anbetracht der eigenen Kosten und der 
Situation der V erarbeiter ,fairen* Preises" geleitet seien. 
W as dies und die Preisstabilisierung betrifft, so hat 
selbst der wohl entschiedenste Kartellgegner, Pro
fessor Böhm, Frankfurt, zugegeben, „daß die neuesten 
Kartelle nicht eine Politik der Gewinnmaximierung, 
sondern der langfristigen Preisstabilität betreiben." ”) 
Auf den ersten Blick scheinen die staatliche Fest
setzung von Höchstpreisen und die kartellmäßige. 
Verständigung über M indestpreise in absolutem 
Gegensatz zu stehen. Mit Recht, so weit es sich dort 
um eine zentralistische Zwangsmaßnahme und hier 
um einen Akt dezentralisierender Selbstverwaltung 
handelt. Aber dies schließt nicht aus, daß die Kartelle 
preispolitische Aufgaben übernehmen können, wie sie 
heute der Staat zu lösen sucht. Z. B. kann einem not- 
leidenden W irtschaftszweig nicht nur durch Höchst
preise für seine Produktionsmittel, sondern auch durch 
M indestpreise für seine Erzeugnisse geholfen werden, 
da es ja  in erster Linie auf das Verhältnis der Pro
duktionskosten zu den Absatzpreisen ankommt, ü b r i
gens übernimmt ja  auch der Staat Preisgarantien und 
legt dadurch entweder von den_ Verbrauchern zu 
zahlende oder von der Allgemeinheit der Steuer
zahler zu tragende M indestpreise fest. Auch hier zeigt 
sich, daß der Staat Aufgaben, die durch den 'W ett
bewerb nicht zu lösen sind, übernehmen muß, wenn 
sie ihm nicht durch die Selbstverwaltung — in diesem 
Falle durch eine gegenseitige Verständigung der 
Preiskartelle — abgenommen werden.
Die heute nicht m ehr in  Frage gestellte Preisstabili
sierungspolitik der K artelle kann nur im Sinne einer 
fast überwundenen mechanistischen Krisentheorie an
gegriffen werden. Ich meine die Lehre von der 
Zwangsläufigkeit der konjunkturellen Entwicklung, 
der die schwächeren Unternehmen zum Zweck mög
lichst schneller Bereinigung geopfert werden sollten. 
Im Grunde ist diese Konjunkturtheorie eine Folge der 
Vorstellung von der alleinigen Steuerung der Volks
wirtschaft durch die im freien W ettbewerb sich bilden
den Preise. Dagegen sieht der Entwurf (im § 2) für 
Krisenkartelle Befreiung vom Kartellverbot vor.

KONTINGENTIERUNGSKARTELLE UND PRÖDUKTIONSKARTELLE 

Den Preiskartellen stehen die Kontingentierungs
kartelle insofern nahe, als sie durch eine Verständi
gung über die Absatzgebiete bzw. durch die Auf-
**) siehe S thw eizerisdie Zeitsd irift für V olksw irtsd iaft und S ta
tis tik . Jun iheft Basel 1951, S. 231.
” ) ebd. S. 250.
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teilung des M arktes oder der Kundenkreise einem 
Überangebot uiid dem dadurdi drohenden Preisverfall 
zu begegnen sudien. Die von ihnen vorgenommene 
Produktionsverknappung, z. B. durdi teilweise Still
legung der kartellierten W erke, hat eine Parallele 
in den Kontingentierungsmaßnahmen des Staates, wo
mit sie jedodi n id it verteidigt werden soll. Für die 
Ordnung des deutsdien W irtsdiaftslebens kommen 
Kontingentierungskartelle in Verbindung mit Preis- 

. abreden hauptsädilidi zur Regelung des Außenhandels 
in Betradit. A ußenhandelskartelle aber sollen auf 
Grund des Nadiweises, daß sie zur Sidierung und 
Förderung des Außenhandels geeignet sind, vom 
K artellverbot befreit werden, Syndikate allerdings 
nur auf Grund des w eiteren Nadiweises, „daß ohne 
sie der Kartellzwedc nidit erreidit werden kann" (§ 5 
des Entwurfes).
A udi hierin zeigen sidi w ieder die Unzulänglidikeit 
der w ettbew erblidien W irtsdiaftsordnung einerseits 
und die Notwendigkeit staatlidier oder verbandswirt- 
sdiaftlidier Regelung andererseits, wobei es für die 
Liberalisierung des Außenhandels vorteilhaft sein 
könnte, staatlidie Einfuhrkontingentierungen durdi 
entsprediende Verabredungen internationaler Kar
telle zu ersetzen — eine Frage, die eine eingehendere 
Untersudiung verdiente.
Eine glüdclidie Überwindung des Kontingentierungs
kartells stellt das Produktionskartell dar, das nidit zur 
Angebotsverknappung, sondern zur Verbesserung, 
Steigerung und Verbilligung der Erzeugung führen 
kann, indem zwisdien den kartellierten W erken eine 
Verständigung über die Produktionsprogramme im 
Sinne der Spezialisierung, Typisierung und Normung 
erfolgt, ü b e r  die damit vor der W eltw irtsdiaftskrise 
erzielten Erfolge liegen w iditige Erhebungen und ein- 
drudcsvolle Zahlen vor ‘ )̂. Zweifellos können wir aus 
ihnen für die Hebung der deutsdien Ausfuhr audi und 
gerade heute, in  einer Zeit gesteigerter Gemeinsdiafts- 
arbeit, W iditiges lernen, übrigens bildet das Speziali
sierungsprinzip ein Analogon zum Freihandelsgedan
ken, allerdings in sinnvoller Abwandlung, weil die 
Spezialisierung weniger auf einer angeblidi natür- 
lidien Prädestination der Länder beruht als auf be
wußte Organisation der zu entwidcelnden Produk
tionsstätten ausgeht. Daß die Leistungen der Kartelle 
durdi eine staatlidie Normungsstelle ersetzbar seien, 
ist eine abwegige Vorstellung, der in der W irklidi- 
keit eine staatlidie Verwaltungswirtsdiaft entspridit. 
Die N ützlidikeit der Produktionskartelle erkennt audi 
der Gesetzentwurf an und sieht daher auf Grund des 
Nadiweises, „daß die Regelung geeignet ist, die 
Leistungsfähigkeit oder W irtsdiaftlidikeit der be
teiligten Unternehmen in tedinisdier, betriebswirt- 
sdiaftlidier oder organisatorisdier Beziehung zu heben 
und dadurdi die Befriedigung des Bedarfs zu sidiern", 
(§ 3) eine Ausnahme vom Kartellverbot vor. A ller
dings wird die Genehmigung von „gemeinsamen Be- 
sdiaffungs- oder V ertriebseinriditungen . . . ,  durdi die
**) siehe: Produktionsförderung durd i K artelle. Auszug aus einer 
M aterialsam m lung. Sdirift der K arte lls telle  des R eidisverbandes 
der D eutsdien Industrie  vom  Dez. 1929.

Preise einheitlich gebildet "werden", von dem schon 
erwähnten w eiteren Nadiweis abhängig gem adit (§ 5). 
Nun haben aber „Besdiaffungseinriditungen" den 
C harakter von Einkaufsgenossensdiaften, wenn audi 
z. T. ein größeres Format als diese. Die Größe des 
Formats m adit zwar den M ißbraudi einer w irtsdiaft- 
lidien M aditstellung möglidi, reditfertigt aber nodi 
nidit das grundsätzlidie, nur durdi sdiw er zu erlan
gende Befreiungen gemilderte V erbot der Besdiaf- 
fungsstellen, sondern erfordert nur ein  V erbot ihres 
Mißbraudis.
RUINÖSE KONKURRENZ UND ORGANISIERTER WETTBEWERB 
Daß unzureidiende Organisation der Erzeugung und 
des Absatzes zu einer ruinösen Konkurrenz führen 
kann und geführt hat, bildet einen der w iditigsten 
privatw irtsdiaftlidien Anlässe zur Gründung von Kar
tellen; und in dem genannten M angel finden diese 
audi ihre volksw irtsdiaftlidie Reditfertigung. Dies 
wird in  den drei Ausnahmebestimmungen des Ent
wurfes (§§ 2, 3, 4) für Krisen-, Rationalisierungs- und 
Außenhandelskartelle implicite anerkannt. W enn dar
über hinaus Preisbindungen für den Verkauf von 
M arkenwaren und Verlagserzeugnissen n id it unter 
das Kartellverbot fallen sollen, wenn - staatlidie, auf 
Bundesredit beruhende Finanzmonopole vom Gesetz 
ausgenommen w erden sollen, wenn das Gesetz sdiließ- 
lidi keine Anwendung finden soll 'au f gemeinwirt- 
sdiaftlidie oder gemeinnützige Unternehmen der 
öffentlidien Hand (§ 71), auf die Land- und Forstwirt- 
sdiaft und die Fisdierei, auf das Zentralbanksystem  
und die Kreditanstalt für W iederaufbau, auf das ge
samte Verkehrswesen, einsdiließlidi Bundesbahn und 
-post (§ 72), so sollen die genannten Unternehmungen 
oder- W irtsdiaftszweige aus dem allgem einen W ett
bewerb herausgenommen werden, zum Teil aüs be
sonderen, hier nidit zu erörternden Gründen, zum 
großen Teil aber, damit sie vor ruinöser Konkurrenz 
gesdiützt bleiben. '
N adi dem Entwurf zu seiner Begründung „betraditet 
das Gesetz die Kartelle grundsätzlidi als unerw ünsdite 
und störende Ersdieinungen innerhalb der M arktw irt
sdiaft. Vereinbarungen von Unternehmen zur Be
sdiränkung des W ettbew erbs beeinflussen in  jedem 
Fall die Faktoren, die bei vollständiger Konkurrenz 
allein für den Ablauf des M arktgesdiehens maßgeb- 
lidi sein sollten, näm lidi eine sidi aus den natürlidien 
Gegebenheiten des M arktes ergebende Bildung von 
Angebot und N adifrage und ein sidi daraus ent- 
w idielnder Preis und Absatz . . .  Vom wirtsdiafts- 
theoretisdien Ausgangspunkt des Gesetzes ist also 
jede Kartellvereinbarung als soldie wegen ihrer den 
W ettbewerb beeinflussenden W irkung zu mißbilli
gen“ 1®). Nun w iderspridit aber offenbar die Wirk- 
lidikeit dem theoretisdien Ausgangspunkt, zum min
desten „bei soldien Märkten, die nadi ihrer Eigenart 
nidit im vollen Umfang m arktw irtsdiaftlidien Ge
setzen unterliegen. Dazu gehören insbesondere die 
landwirtsdiaftlidie Urerzeugung sowie die hoheit- 
lidien Betriebe auf dem Gebiet des Post- und V er
“ ) siehe S. 19.
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kehrswesens" W enn demnach zwei ganze W irt
schaftszweige (Landwirtschaft und Verkehr) und dar
über hinaus noch bestimmte Unternehmungen nicht 
hach den „natürlichen Gegebenheiten des Marktes" 
ihre Preise bilden sollen, ja  können, und dies nicht 
auf einen Mangel im derzeitigen W irtschaftsaufbau 
zurückgeht, sondern aus wirtschaftlicher Notwendig
keit oder natürlichen Gründen geschieht, so wird da
mit der ganze Preismechanismus funktionsunfähig! 
Damit w ird aber auch der Sdiutz vor ruinöser Kon
kurrenz durch organisatorische Maßnahmen notw en
dig, eben weil der Staat nicht imstande ist, den Preis
mechanismus auf allen M ärkten einzuführen, und u. a. 
auch weil die Preise auf allen M ärkten durch d ie ' 
Preise der Verkehrsleistungen unterschiedlich beein
flußt werden.
Theoretische Erwägungen, ebenso wie der gegebene 
kurze Überblick über die Kartelle, haben uns gezeigt, 
daß die notwendigen organisatorischen Maßnahmen, 
wenn sie nicht von wirtschaftlichen Institutionen über
nommen werden, vom Staate durchgeführt werden 
müssen, so daß die Alternative, freie W ettbewerbs
wirtschaft oder zentrale Verwaltungswirtschaft, gar 
nicht in  Frage kommt. Vielmehr ist es so, daß ein 
Übermaß an W irtschaftsfreiheit zwangsläufig unm ittel
oder m ittelbar in die staatliche Zwangswirtschaft hin
einführt. Für den Umweg bilden die Folgen der nord
amerikanischen Antikartellgesetzgebung ein w arnen
des Beispiel, auf das auch im Begründungsentwurf 
hingewiesen wird^®), nämlich die übermäßige Konzen
tration  und Vertrustung, die den Staat auf den Kampf
platz ruft und zur Verstaatlichung der Riesenunter
nehmen Anlaß geben kann.
Damit ist nun aber zugleich auf eine nicht zu ver
harmlosende Gefahr der Kartellbildung hingewiesen. 
W enn die Kartellierung einerseits die Klein- und M it
telbetriebe vor Aufsaugung durch die Groß- und Rie- 
senunterr ehmungen bew ahren kann, wenn insbeson
dere die sogenannten Spezialisierungskartelle und 
alle Kartellformen genossenschaftlichen Charakters 
(z.B. gemeinsame Beschaffungsstellen und Produk
tionseinrichtungen, Lagergemeinschaften, Verbands
flotten, Verbandsfuhrpark, gemeinsame Konstruk
tionsbüros) geeignet sind, vor ruinöser Konkurrenz 
zu schützen, wenn sogar die Preis- und Kontingentie
rungskartelle diese Aufgabe, wenn auch weniger gut, 
zu übernehmen vermögen, so darf darüber die im 
Kartellwesen liegende Gefahr des Mißbrauchs w irt
schaftlicher M achtstellungen keinesfalls übersehen 
werden. Denn wo erst einmal ein großes und den 
größten Teil einer Branche umfassendes Kartell be
steht, ist es oft w eniger ein Schutz für die kleineren 
Unternehmer als eine Gefahr für, den Leistungswett
bewerb, dessen Fruchtbarkeit als Reizmittel für die 
produktiven Kräfte in jeder, sogar noch in 'd e r  staat
lichen Verwaltungswirtschaft unentbehrlich bleibt. Es
“ ) vg l. am  (Anm. 10) angeführten  O rte  B I .  - 
“ j a. a. O., B V: .G erade  e in grundsätzlid ies V erbot der K ar
te lle  kann, w ie insbesondere d ie Erfahrung in  USA. gezeigt haben 
(vgl. den vorläufigen B eridit der .deu tsd ien  Kommission S. 8), zur 
s tärkeren  Konzfentration der U nternehm en führen  und auf d iese 
W eise selbständige U nternehm en mit M onopolm adit herausbilden.*

kommt also darauf an, die in der Kartellform liegen
den, oben besprochenen Möglichkeiten des effektiven, 
potentiellen und latenten W ettbewerbs zur Wirklich
keit eines W ettbewerbs um die Q ualität zu entfalten 
und die ruinösen Formen des quantitativen W ettbe
werbs einzuschränken, gleichviel ob die freien W irt
schafter durch verlustbringende Preise einander nie
derkonkurrieren oder die Kartelle abbaureife Betriebe 
durch Übergewinne ermöglichende Mindestpreise 
künstlidi am Leben erhalten, wobei allerdings zwi
schen der Struktur einer Volkswirtschaft und ihrer 
K onjunktur' (Krisenkartelle!) zu unterscheiden ist. 
Niemand w ird bezweifeln, daß Preisstabilisierung 
und eine größere Stetigkeit der W irtschaft überhaupt 
ein erstrebensw ertes Ziel sei, ebenso für die V olks
wirtschaft im allgemeinen wie für den Verbraucher 
im besonderen. Denn letzten Endes muß doch der Ver
braucher die Kosten tragen, die durch den Zusam
menbruch von Unternehmen infolge ruinöser Kon
kurrenz entstehen, und letzten Endes wird er am 
besten bedient, wenn die Quantitätskonkurrenz durch 
die Qualitätskonkurrenz ersetzt ist (Markenwaren!).

MISSBRAUCHSGESETZGEBUNG 

So glaube ich zum Schluß sagen zu dürfen: Die Kar
telle sind eine Institution, die unentbehrlich bleibt 
für die Ordnung der deutsdien .Volkswirtschaft und 
auch für die W eltwirtschaft.
Denn nur durch Vereinbarung zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, zwischen Lieferanten und Kun
den, daher aber auch durch Verständigung der Ar
beiter und der Unternehmer untereinander kann ein 
den Belangen aller W irtschafter geredit werdender 
Preis gefunden werden, insbesondere aber audi ein 
für die schwächeren Wirtschafter, ob Produzenten 
oder Konsumenten, tragbarer Preis i niemals aber 
durch den blinden Mechanismus des unorganisierten 
W ettbewerbs oder durch Arbeiter- und V erkäufer
streiks. Nur durch einen solchen Preis, zu dessen Fin
dung und Setzung die persönliche Initiative des Un
ternehm ers unentbehrlich bleibt, nur durch einen ge
rechten Preis, der u. a. auch eine Kartellpolitik e r
fordert, die von einem verantwortungsbewußten, 
sozialgesinnten und nicht von hemmungslosem Eigen
nutz getriebenen Unternehmertum getragen wird, 
kann eine fruchtbare neue deutsdie W irtschaftsord
nung geschaffen werden.
Aber auch zur stärkeren W iedereingliederung der 
deutschen Volkswirtschaft in die ‘ W eltwirtschaft sind 
Kartelle, nämlich Außenhandelskartelle, notwendig, 
wie u. a. aus der schon erw ähnten Ausnahmeerlaubnis 
des Gesetzentwurfes, ferner aus dem Müllensiefen- 
schen A rgum ent” ) und schließlich aus der Genfer 
Resolution des ECOSOC, vom 13. 9. 1951 hervorgeht. 
Da nun der Außenhandel und die ; Außenhandelskar
telle von der -Ordnung der Volkswirtschaft, die sie
” ) Ersdiw erung der europäisdien  In tegration , da K artelle  als 
»Stoßdämpfer“ b e i 'd e r  V crsdim elzung der Teilm ärkte unerläßlich 
seien, w ährend eine V erbotsgesetzgebung. der H avanna-C harta, 
dem  ECA.-Abkommen v, 12.. 12. 1949 w iderspreche Ui^d zu den 
übrigen  europäischen K artellgesetzgebungen im G egensatz stehe. 
H. M üllensiefen, .Europa und seine K arte lle“, Der V olksw irt 1951, 
N r. 18, S. 11. • ‘
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auf den W eltm ärkten vertreten, abhängen, so darf 
diese Ordnung kein Kompromiß zwisdien freier Er- 
werbswirtsdiaft und Zwangsverwaltungswirtsdiaft 
werden, sondern soll eine sidi selbstverwaltende 
W irtsdiaft sein, die die wirtsdiaftspolitisdien Forde
rungen unserer Zeit: soziale Sidierung, hödistmög- 
lidien Besdiäftigungsgrad und steigendes Realeinkom
men zu erreidien vermag. Dazu bedarf es aber audi 
eines starken Staates, der sidi nidit durdi die Über
nahme staatsfrem der und w irtsdiaftseigener Aufgaben 
sdiwädit, um desto besser seine eigenen Hoheits- 
redite wahrnehmen zu können, zu denen audi die 
überw adiung w irtsdiaftlidier M aditstellungen ge- , 
hört, wie sie insbesondere Syndikate zu begründen 
vermögen. Dagegen würde die Zersdilagung der Kar

telle die Gefahr w irtsdiaftlidier Konzentration und 
staatlidien Bürokratismus, der eine Vorform der So
zialisierung ist, heraufbesdiwören.

“ ) Aus dem B eiid it des vom  W i r t s c h a f t s a u s s c h u ß  d e s  
B u n d e s r a t e s  eingesetz ten  U nterausschusses über d ie  V or
arbe iten  zu einem Bundesgesetz gegen W ettbew erbsbeschränkun
gen vom  17. M ärz 1951; .D ie b isherige W irtschaftsentw icilung in 
a llen  europäischen Ländern h a t zu ausgedehnten  K artellbildungen 
geführt, d ie sich ohne schwerwiegende Störung der w irtschaft
lichen Zusam m enhänge nicht ohne w eiteres beseitigen  la ssen  — 
e in T atbestand, dem  m an m it den  notw endigerw eise s tarr form u
lie rten  gesetzlichen A usnahm eregelungen nicht in  dem  erfo rder
lichen Um fange g laub t entsprechen zu können.
A ußerdem  erscheinen nach d ieser Auffassung überw achte K artelle  
nicht g rundsätzlich ' als S törungsfaktoren, zum al ihnen d ie  Funk
tion  e iner Stabilisierung von  K onjunkturschw ankungen und einer  ̂
zu höherer volksw irtschaftlicher Leistung führenden R ationalisie
rung nicht abgesprochen w erden kann.
Endlich kann  auch eine M arktw irtschaft gew isser M arktregelungen 
auf der G rundlage der Selbstverw altung nicht en tb eh ren .“

Sum m ary: C a r t e l s  a n d  t h e  G e r -  
m a n E c o n o m i c  O r d e r .  As  public 
opin ion  to d ay  b elieves th a t econom ics 
of p erfec t com petition  an d  econom ics 
of cen tra l p lan n in g  a re  m erely  hy p o 
th e tica l id ea l ty p es w hich can n o t be 
rea lized  in  p rac tica l life, th e  q uestion  
suggests itse lf: w hy  n o t find  a  com 
prom ise b e tw een  th ese  tw o princip les?  
The au th o r re je c ts  such halfw ay  so lu 
tio n  b ecause  i t  w ould  n o t h av e  th e  e lan  
of an  id ea . H e a ttem p ts to  show  th a t 
b e tw een  th e  tw o po les th e re  ac tu a lly  
is  a  p rac ticab le  rea lity , n o t a  com pro
m ise  bu t an  aim  which can  b e  reached  
if a  rad ica l decision  is m ade an d  all 
p ow ers u n ite  in  th e ir  efforts. I t  is  diffi
c u lt to u n d erstan d , w hy  on ly  com pe
titio n  shou ld  be  reg a rd ed  as a  n a tu ra l 
fo rce of econom y w hile  th e  effo rts to 
es tab lish  peace  in  econom y by  jo in t 
ac tion  of th e  p a rtie s  concern ed  a re  
considered  a  developm ent which ought 
to  be  p roh ib ited . T he b an  on  carte ls, 
th e  au th o r con tinues, is c o n tra ry  to 
a r tic le  9 o f th e  Bonn Basic Law w hich 
g u a ran tees th e  righ t to  form  asso c ia 
tions for sa feguard ing  an d  prom oting  
work, an d  econom ic conditions. The 
au th o r den ies th e  neo -libera l opin ion 
th a t th e  m ark e t m echanism  au tom atic
a lly  con tro ls th e  d evelopm en t of th e  
m a rk e t an d  th u s  o f p roduction . A fter 
a  tho rough  d iscussion  of th e  d ifferen t 
ty p es of ca rte ls  and  of th e ir  effects 
and  consequences, th e  a r tic le  a rriv es 
a t  th e  conclusion  th a t th e  ca rte l as an  
e lem en t o f o rd e r  is  w ell su ited  to tak e  
charge of functions which, a s  th e re  is 
p ra c tic a lly  no m ark e t and  p rice  m echa
nism , w ould  o therw ise  h av e  to  be 
ta k e n  o v e r by  g overnm en t agencies. 
A ctually , th e re  is no such a lte rn a tiv e  
a s  free  com petition  o r  governm ent 
con tro l b ecause  excessive  freedom  in  

. econom y w ill n ecessa rily , in d ire c tly  o r 
d irectly , lead  to g o vernm en t contro l.

R ésum é: L e s  c a r t e l s  e t l ' o r d r e  
é c o n o m i q u e  e n  A l l e m a g n e .  
Comme se lon  l 'op in ion  gén éra le  de  nos 
jo u rs  le  systèm e du  m arché abso lum ent 
lib re  a insi que  celu i de  l'économ ie 
d irigée  abso lum ent cen tra lisée  ne  re 
p ré se n te n t que  deu x  concep tions 
id éa les  m ais irréa lisab le s  on  e s t te n té  
de  conclu re  de  ces deu x  p rin c ip es à  la  
possib ilité  d 'u n  com prom is. L 'au teu r 
p o u rta n t se  refuse  à  u n e  so lu tion  in te r
m éd ia ire  p a re ille  à  qu i m an q u era it 
l 'é la n  d 'u n e  id ée  e t  e ssa ie  de  dém on
t re r  q u 'e n tre  ces deux  pô les se  tro u v e  
situ ée  u n e  ré a lité  tan g ib le  qui ne  
rep ré sen te  p as u n  com prom is m ais u n  
b u t rée l lequel ex ige  u n e  décision  ex 
ac te  e t la  m o b ilisa tion  de  to u s les 
efforts. R ien n e  p rouve que seu l l 'e sp rit  
de concours so it u n e  fo rce économ ique 
n a tu re lle  e t  que, p a r  conséquent, la  
ten d an ce  à  l 'h a rm o n isa tio n  de  l'é co n o 
m ie, donc à  la  coopéra tion  des ind iv i
dus économ iques d ev ra it ê tre  inh ibée . 
L 'in terd ic tion  des ca rte ls  ira it  donc 
con tre  l 'a r tic le  IX  du  G rundgesetz  cïui 
g a ra n tit le  d ro it de c ré e r  des asscocia- 
tio n s en  v u e  de  p ro tég e r e t d 'am élio rer 
le s  conditions économ iques. L 'au teu r 
co n tes te  la  concep tion  néo -libéra le  
se lon  laquelle  le  m édhanism e du m arché 
se ra it en  é ta t de d irig e r in faillib lem ent 
les p rocédés du  m arché e t p a r  là  aussi 
de d éterm iner la  production . D 'une an a
ly se  déta illée  des form es d ifféren tes 
des ca rte ls  e t de leu rs  effe ts l 'a u te u r  
conclu t que  le  ca rte l com m e élém ent 
d 'o rd re  e s t capab le  d 'assu m er des fonc
tio n s qui à  d éfau t d 'u n  m échanism e du 
m arché e t  des p rix  au trem en t incom 
b e ra it à  l 'E ta t. C eci p rouve cju'en ré a 
lite  l 'a lte rn a tiv e  e n tre  l 'économ ie  du 
lib re  concours e t l'économ ie  d irigée  
cen tra lisée  n 'e x is te  pas, m ais que tou te  
l ib e r té  économ ique excessiv e  do it 
fo rcém ent en tra în er, sous form e d irec te  
ou ind irec te , l'économ ie  rég lem en tée  
p a r  l'E tat.

R esum en: L o s  C a r t e l e s  y  e l
r e g i m e n  e c o n ó m i c o  a l e m á n .  
Como se  m an ifie sta  hoy  la  o p in ión  de  
que  la  perfec ta  econom ía de  com pe
ten c ia  y  e l reg im en  de  u n a  economia_ 
a d m in istra tiv a  cen tra l co n s titu y en  dos 
tipos ideales irrea lizab le s, se  in c lin a  a  
h a c e r  u n  com prom iso de  esas dos 
p o sib ilidades básicas. El au to r  rechaza 
ta l m edia  so lución p o rq u e  a  e lla  le  
fa lta  la  fuerza v iv a  de  la  id ea . El au to r 
h ace  la  te n ta tiv a  de  m o stra r  que  en tre  
lo s dos polos ex is te  u n a  rea lid ad  
m an ifiesta  que no co n s titu y e  u n  com 
prom iso, sino  u n  ob je tiv o  que req u ie re  
u n a  decisión  ab so lu ta  y  el uso  fruc
tuo so  de  todas la s  fuerzas. N o se  pued a  
com prender p o rque ú n icam en te  la  com 
p e ten c ia  co n s titu y a  u n a  fuerza  n a tu ra l 
de  la  econom ía y  p o rque el ím petu  
pacifico  económ ico, que u n e  a  lo s eco 
nom istas en  su  p ro ced er com ún, debe 
se r  elim inado. Una p roh ib ic ión  de Car- 
te l con trad ice  e l A rticu lo  9 de la  Ley 
B ásica que garan tiza  e l derecho d e  fo r
m ar asociac iones con o b je to  de fom en
ta r  e l trab ay o  y  la s  cond ic iones econó
m icas. El au to r  d isp u ta  la  op in ión  neo 
lib era l según  la  cu a l e l m ecan ism o de 
m ercado  p u ed a  d irig ir s in  fa lta  los 
m ovim ien tos en  e l m ercado  y  con lo 
cual la  e s tru c tu ra  de  la  producción . 
D espués de a n a liza r  la s  d ife ren tes for
m as de  C a rte l y  sus efectos, e l a u to r  
lle g a  a l re su ltad o  de  que  e l C a rte l 
com o elem en to  de  o rd en  e s ta  ab so lu ta 
m en te  ad ecu ad a  p a ra  asum ir funciones 
que  o tra  vez, deb ido  a  la  ausen c ia  de 
u n  m ecanism o de  m ercado  y  p rec ios, 
d eb e rían  de  se r  desem peñadas p o r e l 
E stado, de m anera  que  no  ex is te  la  a lte r
n a tiv a  e n tre  la  lib re  econom ía de com 
p e ten c ia  o la  econom ía ad m in istra tiv a  
cen tra l, sino  cjue u n a  ex cesiv a  lib e rta d  
económ ica conduciría  m ed ia ta  o inm e
d ia tam en te  a  u n a  econom ía co n tro lad a  
p o r el Estado.

X I I / 20


